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RS OGH 1965/6/30 7Ob169/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.06.1965

Norm

8.StVDG §5

Rechtssatz

Der Schuldminderungsanspruch ist kein selbständiges Vermögen, sondern hängt denknotwendig mit der

Darlehensschuld zusammen und geht daher mit dieser über. Zum Übergang dieses Anspruches bedarf es nur des

Überganges der Darlehensschuld, nicht aber einer Aufnahme des Minderungsanspruches in die Bilanz.
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